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A. Problem 

Durch die gegenwärtige Fassung der §§ 177ff. StGB ist das 
sexuelle Selbstbestimmungsrecht nicht umfassend genug ge-
schützt. Insbesondere ist im Bereich des Vergewaltigungstat-
bestandes (§ 177 StGB) der eheliche Bereich noch ausgenommen. 
Dem erzwungenen Beischlaf gleichzustellende sexue lle Handlun-
gen, die von dem Opfer als genauso belastend und demütigend 
empfunden werden, insbesondere die anale und orale Pene tra

-

tion, können derzeit nur als - mit geringerer S trafe bedrohte

-

sexuelle Nötigung, nicht dagegen als Vergewaltigung geahndet 
werden. In Fällen, in denen weder Gewalt ausgeübt noch mit 
gegenwärtiger Gefahr für Leben und körperliche Unversehrtheit 
des Opfers gedroht wird und dieses die Tat aus Angst vor Körper-
verletzungs- oder gar Tötungshandlungen des Täters über sich er-
gehen läßt, bestehen Strafbarkeitslücken. 

B. Lösung 

Es wird - unter geschlechtsneutraler Formulierung, die berück-
sichtigt, daß auch Männer Tatopfer sein können - ein einheitlicher 
Tatbestand für Vergewaltigung und sexuelle Nötigung geschaf-
fen. Der eheliche Bereich wird in den neugeschaffenen einheit-
lichen Tatbestand sowie in § 179 StGB einbezogen. Durch eine Er-
gänzung der Nötigungshandlungen in dem neugeschaffenen ein-
heitlichen Tatbestand werden Strafbarkeitslücken geschlossen. 

C. Alternativen 

Beibehaltung der gegenwärtigen Rechtslage. 

D. Kosten 

Keine 
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Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes - §§ 177 bis 179 StGB 
(... StrÄndG) 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen: 

Artikel 1 

Änderung des Strafgesetzbuches 

Das Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10. März 1987 (BGBl. I S. 945, 1160), 
zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert: 

1. In § 78b Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „ §§ 176 bis 
179" durch die Angabe „§§ 176, 177 und 179" er-
setzt. 

2. Die §§ 177 und 178 werden durch den folgenden 
neuen § 177 ersetzt: 

„§ 177 

Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 

(1) Wer eine andere Person mit Gewalt, durch 
Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder 
Leben oder unter Ausnutzen einer Lage, in der 
das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos 
ausgeliefert ist, nötigt, sexuelle Handlungen 

1. des Täters oder 

2. einer dritten Person an sich zu dulden oder an 

3. dem Täter oder 

4. einer dritten Person 

vorzunehmen, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter 
einem Jahr bestraft. 

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Frei-
heitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 

(3) In besonders schweren Fällen ist die S trafe 
Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren. Ein beson-
ders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn 

1. der Täter mit dem Opfer den Beischlaf vollzieht 
oder ähnliche sexuelle Handlungen an dem 
Opfer vornimmt, die dieses besonders erniedri-
gen, insbesondere, wenn sie mit einem Eindrin-
gen in den Körper verbunden sind (Vergewalti-
gung),  

2. die Tat von mehreren gemeinschaftlich began-
gen wird oder 

3. der Täter das Opfer bei der Tat körperlich 
schwer mißhandelt oder es durch die Tat in die 
Gefahr des Todes oder einer schweren Gesund-
heitsschädigung bringt. 

(4) Verursacht der Täter durch die Tat leichtfertig 
den Tod des Opfers, so ist die Strafe Freiheitsstrafe 
nicht unter fünf Jahren. " 

3. § 179 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 179 

Sexueller Mißbrauch 
widerstandsunfähiger Personen 

(1) Wer eine andere Person, die 

1. wegen einer krankhaften seelischen Störung, 
wegen einer tiefgreifenden Bewußtseinsstö-
rung, wegen Schwachsinns oder einer schwe-
ren anderen seelischen Störung oder 

2. körperlich 

zum Widerstand unfähig ist, dadurch mißbraucht, 
daß er unter Ausnutzung der Widerstandsunfähig-
keit sexuelle Handlungen an ihr vornimmt oder an 
sich von ihr vornehmen läßt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. 

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) In besonders schweren Fä llen ist die Strafe 
Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren. 

(4) § 177 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend." 

4. In § 181 b wird die Angabe „§§ 176 bis 179" durch 
die Angabe „§§ 176, 177, 179" ersetzt. 

5. § 237 wird aufgehoben. 

6. In § 238 Abs. 1 und 2 wird jeweils die Angabe 
„ §§ 235 bis 237" durch die Angabe „ §§ 235 und 
236" ersetzt. 

Artikel 2 

Folgeänderungen anderer Gesetze 

(1) Die Strafprozeßordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 
1319), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt ge-
ändert: 

1. In § 112 a Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „§§  176 bis 
179" durch die Angabe „§§ 176, 177 oder § 179" 
ersetzt. 

2. § 395 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Buchstabe a wird die Angabe „178,"  ge-
strichen. 

b) In Buchstabe d wird die Angabe „237," ge-
strichen. 

(2) § 74 Abs. 2 Satz 1 des Gerichtsverfassungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch . . . 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
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a) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. der sexuellen Nötigung und Vergewaltigung 
mit Todesfolge (§ 177 Abs. 4 des Strafgesetz-
buches),".  

b) Nummer 3 wird gestrichen. 

(3) In § 2 Abs. 2 des Gesetzes über die freiwillige 
Kastration und andere Behandlungsmethoden vom 
15. August 1969 (BGBl. I S. 1143), das zuletzt 
durch ... geändert worden ist, wird die Angabe 
„§§ 176 bis 179" durch die Angabe „§§ 176, 177, 
179" ersetzt. 

(4) In § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 des Jugendarbeits-
schutzgesetzes vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965), 
das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird die 
Angabe „ §§  176 bis 184 b " durch die Angabe „§§  176, 
177, 179 bis 184b" ersetzt. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeines 

1. Die §§ 177 bis 179 StGB tragen in ihrer geltenden 
Fassung dem Erfordernis eines umfassenden 
Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung nicht in 
allen Punkten Rechnung. Der Entwurf sieht daher 
vor, 

- den Anwendungsbereich der §§ 177 bis 179 
StGB auf den ehelichen Bereich zu erstrecken; 

- dem erzwungenen Beischlaf ähnliche sexuelle 
Handlungen, die das Opfer besonders erniedri-
gen, gleichzustellen; 

- die §§ 177 und 178 StGB in einer Vorschrift zu-
sammenzufassen und geschlechtsneutral zu 
formulieren; 

- neben den Tatmitteln „Gewalt" und „Drohung 
mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben" 
auch das Ausnutzen einer hilflosen Lage zu 
sexuellen Handlungen unter Strafe zu stellen. 

2. In ihrer gegenwärtigen Fassung beziehen sich 
die §§ 177 bis 179 StGB nur auf außereheliche 
sexuelle Handlungen. Das Erzwingen sexueller 
Handlungen innerhalb der Ehe kann bisher nur 
nach §§ 223 ff., 240 StGB - die erheblich mildere 
Strafrahmen vorsehen - bestraft werden. 

Bei den Beratungen zum Vierten Gesetz zur Re-
form des Strafrechts vom 23. November 1973 war 
sich der Gesetzgeber bewußt, daß es vom Rechts-
gut der §§ 177 bis 179 StGB her an sich nicht ge-
rechtfertigt sei, den ehelichen Bereich aus den Tat-
beständen auszuklammern. Für die Beschränkung 
der Vorschriften auf außereheliche sexuelle Hand

-

lungen wurden überwiegend praktische Gründe 
geltend gemacht. Es bestehe kaum Aussicht, der

-

artige Störungen im Verhältnis der Ehepartner zu-
einander mit dem Mittel des Strafrechts in den 
Griff zu bekommen, da geschlechtliche Beziehun-
gen zum Wesen einer Ehe gehörten und hinsicht-
lich der Frage der Gewaltanwendung oder Nöti-
gung die Aufklärungschancen sehr gering seien, 
wenn sich die Behauptungen der Ehegatten ge-
genüberstünden. Umgekehrt könne die Pönalisie-
rung durch den damit verbundenen staatlichen 
Eingriff in die internen Verhältnisse einer Ehe oder 
Familie dazu führen, daß sich die Fronten noch 
mehr verhärteten und sich dadurch die Chancen, 
die Ehe zu retten, erheblich verringerten (Bericht 
des Sonderausschusses für die Strafrechtsreform, 
Drucksache VI/3121 S. 39). 

Für die strafrechtliche Ungleichbehandlung von 
Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung 
von Frauen im außerehelichen und im ehelichen 
Bereich besteht nach heutiger Auffassung keine 
Berechtigung. Das Recht auf sexuelle Selbstbe-
stimmung ist unteilbar. Es wird durch die Ehe-
schließung weder beseitigt noch eingeschränkt. 

Es trifft zwar zu, daß staatliche Eingriffe in den 
grundrechtlich besonders geschützten Bereich der 
Ehe nur mit größter Zurückhaltung erfolgen soll-
ten. Andererseits sind auch nach dem geltenden 
Recht bereits Strafverfolgungsmaßnahmen wegen 
erzwungener sexueller Handlungen im ehelichen 
Bereich möglich. In aller Regel wird dabei der Tat-
bestand des § 240 StGB erfüllt sein, bei dem es 
sich um ein Offizialdelikt handelt. Darüber hinaus 
hat die Staatsanwaltschaft bei dem Antragsdelikt 
des § 223 StGB die Möglichkeit, das besondere 
öffentliche Interesse an der Strafverfolgung zu be-
jahen und dann ebenfalls von Amts wegen zu er-
mitteln (§ 232 StGB). Die Beweisschwierigkeiten, 
die sich bei Strafverfahren wegen Verletzung der 
sexuellen Selbstbestimmung innerhalb der Ehe er-
geben können, unterscheiden sich nicht von den 
Beweisschwierigkeiten, wie sie auch sonst bei 
Strafverfahren wegen Taten nach den §§ 177 bis 
179 StGB auftreten. 

Straftaten nach den §§ 177 bis 179 StGB innerhalb 
der Ehe sind häufig Ausdruck einer tiefgreifenden 
Störung der zwischen Täter und Opfer bestehen-
den Lebensbeziehung. 

3. Für die besondere Hervorhebung der Vergewalti-
gung im Bereich gewaltsamer sexueller Handlun-
gen wurde nicht nur die Gefahr kriminell erzwun-
gener und damit unerwünschter Schwangerschaf-
ten, sondern auch die brutale Erniedrigung des 
Opfers und die besonders massive Beeinträchti-
gung seiner sexuellen Selbstbestimmung ange-
führt (vgl. Lenckner in: Schönke/Schröder, StGB, 
24. Aufl., § 177, Rn. 1). Nach kriminologischen 
Erkenntnissen werden aber auch andere Sexual-
praktiken ebenso als besonders erniedrigend 
empfunden wie der erzwungene Beischlaf. Hinzu 
kommen auch die Möglichkeit, das Opfer mit 
AIDS zu infizieren, und die entsprechende Angst 
des Opfers. 

Um einen möglichst umfassenden Schutz der se-
xuellen Selbstbestimmung zu erreichen, sieht der 
Entwurf daher vor, die §§ 177 und 178 StGB zu 
einem einheitlichen Tatbestand (Sexuelle Nöti-
gung; Vergewaltigung) zusammenzufassen (§ 177 
Abs. 1 StGB - neu). Da der Schutz der sexuellen 
Selbstbestimmung insbesondere bezüglich der 
dem erzwungenen Beischlaf vergleichbaren 
Handlungen, die bisher nur mit geringerer Straf-
drohung belegt waren, erhöht wird, erfolgt die Zu-
sammenfassung in § 177 StGB - neu - und wird 
der bisherige § 178 StGB gestrichen. In Absatz 3 
des neuen § 177 StGB wird der bisherige Tatbe-
stand der Vergewaltigung als Regelbeispiel eines 
besonders schweren Falles hervorgehoben. Durch 
die Gesetzestechnik der besonders schweren Fälle 
mit Regelbeispielen wird umfassend das Opfer 
besonders erniedrigender sexueller Handlungen 
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dem erzwungenen Beischlaf gleichgestellt. Da Op-
fer erzwungener sexueller Handlungen auch Män-
ner sein können, ist der Tatbestand insgesamt ge-
schlechtsneutral zu fassen. 

4. Nach der derzeitigen Rechtslage können in Fällen, 
in denen Frauen vor Schrecken starr oder aus 
Angst vor der Anwendung von Gewalt durch den 
Täter dessen sexuelle Handlungen über sich er-
gehen lassen, Strafbarkeitslücken auftreten, da 
unter Umständen weder das Tatbestandsmerkmal 
„Gewalt" noch das Tatbestandsmerkmal „Dro-
hung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Le-
ben" erfüllt ist. Insbesondere vor dem Hintergrund 
des Sitzblockadenbeschlusses des Bundesverfas-
sungsgerichts können Zweifel darüber entstehen, 
ob die Voraussetzungen des Gewaltbegriffes als 
erfüllt anzusehen sind, da es in derartigen Fällen 
an einer körperlichen Zwangseinwirkung fehlt; 
andererseits hängt es von den Umständen des Ein-
zelfalles ab, ob das Verhalten des Täters als kon-
kludente Drohung mit Angriffen auf Leib oder 
Leben des Opfers gewertet werden kann. Die ge-
nannten Fälle erscheinen jedoch als in gleicher 
Weise strafwürdig, wenn das Opfer nur deshalb 
auf Widerstand verzichtet, weil es sich in einer 
hilflosen Lage befindet und Widerstand gegen den 
überlegenen Täter aussichtslos erscheint. 

Der Gesetzentwurf stellt daher neben die Tatmittel 
„Gewalt" und „Drohung mit gegenwärtiger Ge-
fahr für Leib oder Leben" als dritte Alternative das 
Ausnutzen einer Lage, in der das Opfer der Ein-
wirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist. 

5. Das Vorhaben wird Bund, Länder und Gemeinden 
voraussichtlich nicht mit Mehrkosten belasten. Da 
die vorgesehenen Regelungen sich auf die Neu-
gestaltung und Anpassung von Strafvorschriften 
beschränken und die Wirtschaft nicht mit Kosten 
belasten, sind Auswirkungen auf Einzelpreise, das 
Preisniveau, insbesondere das Verbraucherpreis-
niveau, oder die Umwelt nicht zu erwarten. 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

Zu Artikel 1 

Zu den Nummern 1 und 4 (Änderung der §§ 78b, 
181b StGB) 

Es handelt sich um Folgeänderungen, die aufgrund 
der Streichung des § 178 StGB und der Neufassung 
des § 177 StGB erforderlich werden. 

Zu Nummer 2 (§§ 177, 178 StGB) 

Die §§ 177, 178 StGB werden zu einem einheitlichen 
Verbrechenstatbestand zusammengefaßt. Die Min-
deststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe entspricht 
dem bisherigen § 178 StGB; da die neue Vorschrift 
auch die Fälle des § 177 StGB alter Fassung erfaßt, 
beträgt die Höchststrafe wie do rt  15 Jahre Freiheits-
strafe. In Absatz 3 wird ein dem § 177 Abs. 1 StGB 
alter Fassung entsprechender Strafrahmen für beson-
ders schwere Fälle mit Regelbeispielen vorgesehen. 

In § 177 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 StGB bleibt dabei der bis-
herige Tatbestand der Vergewaltigung als Regelbei-
spiel eines besonders schweren Fa lles mit gleichem 
Strafrahmen wie bisher erhalten. Durch die Auf-
nahme des Begriffs „Vergewaltigung" in die Über-
schrift der Vorschrift wird diese Begehungsform 
außerdem besonders hervorgehoben. Dem erzwun-
genen Beischlaf werden in § 177 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 
zweite Alternative StGB ähnliche sexue lle Handlun-
gen gleichgestellt, die das Opfer besonders erniedri-
gen. Hiermit wird vor allem das Eindringen des Ge-
schlechtsgliedes in den Körper als orale oder anale 
Penetration erfaßt. Aber auch das Eindringen mit Ge-
genständen kann eine in gleicher Weise belastende 
und erniedrigende Verhaltensweise darstellen, die 
unter das zweite Regelbeispiel fällt. 

Im Falle der Nummer 2 wirkt strafschärfend, daß bei 
Mitwirkung mehrerer Personen die Abwehrchancen 
des Opfers geringer sind und es in solchen Fällen re-
gelmäßig zu besonders massiven sexuellen Handlun-
gen kommt. 

Der bereits in § 218 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und § 300 
Satz 2 Nr. 1, 2, § 330a Abs. 1 StGB enthaltene Begriff 
der schweren Gesundheitsschädigung in Nummer 3 
reicht weiter als der Begriff der schweren Körperver-
letzung in § 224 StGB, da es nicht darauf ankommt, 
daß der Täter eine der do rt  abschließend aufgeführ-
ten schweren Folgen herbeigeführt hat. 

Zur Auslegung der Regelbeispiele in den Nummern 2 
und 3 kann im übrigen auf Rechtsprechung und Lite-
ratur zu § 176 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2, § 218 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 2, § 223a, § 330 Satz 2 Nr. 1, 2 und § 330a Abs. 1 
StGB zurückgegriffen werden. 

Durch Streichung des Wortes „außerehelich" wird 
der Anwendungsbereich der Vorschrift auf den ehe-
lichen Bereich ausgedehnt. 

Neben „Gewalt" und „Drohung mit gegenwärtiger 
Gefahr für Leib oder Leben" wird als dritte Alterna-
tive unter Ausnutzen einer Lage, in der das Opfer 
der Einwirkung des Täters schutzlos ausgeliefert 
ist, unter Strafe gestellt. Damit werden Strafbarkeits-
lücken geschlossen, die sich in der Praxis insbeson-
dere in Fällen gezeigt haben, in denen der Täter das 
Opfer an einen Ort verbringt, an  dem es fremde Hilfe 
nicht erwarten kann, dem körperlich überlegenen 
Täter ausgeliefert ist und angesichts seiner hilflosen 
Lage eine Verteidigung für sinnlos hält. 

Durch Verwendung des Begriffes „eine andere Per-
son" wird dem Anliegen einer geschlechtsneutralen 
Bezeichnung Rechnung getragen und zudem Marge-
stellt, daß auch Männer Opfer der genannten Delikte 
sein können. 

Zu Nummer 3 (§ 179 StGB) 

Auch in § 179 StGB wird in den Absätzen 1 und 2 das 
Wort  „außerehelich" gestrichen. 

Gleichzeitig wird auch § 179 StGB geschlechtsneu-
tral gefaßt. Außerdem wird der fragwürdige Begriff 
„Abartigkeit" durch „Störung" ersetzt; eine inhalt-
liche Änderung ist damit nicht beabsichtigt. 
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An die Stelle des bisherigen Qualifikationstatbestan-
des in Absatz 2 tritt ein Strafrahmen für besonders 
schwere Fälle; dabei gelten aufgrund der Verwei-
sung auf § 177 Abs. 2 Satz 2 StGB die gleichen Regel-
beispiele wie bei § 177 StGB. 

Zu den Nummern 5 und 6 (§§ 237, 238 StGB) 

§ 237 StGB (Entführung gegen den Willen der Ent-
führten) kann aufgehoben werden, weil der Anwen-
dungsbereich dieser Vorschrift von dem erweiterten 
§ 177 Abs. 1 StGB mit der neuen Tatbestandsalter-
native ,,Ausnutzen einer hilflosen Lage" erfaßt wird. 

Bei der Änderung des § 238 StGB handelt es sich um 
eine Folgeänderung zur Aufhebung des § 237 StGB. 

Zu Artikel 2 (Folgeänderungen) 

Es handelt sich um Folgeänderungen, die aufgrund 
der Neufassung des § 177 StGB und der Streichung 
der §§ 178 und 237 StGB erforderlich werden. 

Zu Artikel 3 (Inkrafttreten) 

Die Gesetzänderungen können sofort in Kraft treten. 
Eines besonderen Vorlaufs bedarf es nicht. 




